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Übersicht zur Vollkasko-Trainingsversicherung und HF via  Allianz Versicherungs AG  
  

Thema: Kraftfahrversicherungsvertrag/  

Hier zusätzliche Vollkasko-Trainingsversicherung und  

Haftpflicht Fahren ohne Führerschein (FoF) 

Versicherungsgesellschaft: Allianz Versicherungs AG, vertreten durch Allianz Generalvertretung Kundler 

Vertragsnummer: R001/0031139 

Versicherungsscheinnr.: GFL 10/1945/22411709/150 vom 01.01.2010, Anpassung 03/2026 – gültig ab 04/2026 

Tippgeber/Vermittler: ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH 

 

Gegenstand der Vers.: 

 

Die Versicherung gilt pro Teilnehmer und Fahrzeug.  

 

Fahrsicherheits-Training:  
Versichert sind Schäden die sich im Rahmen der anmoderierten Trainings-Übungen auf 

dem ADAC Trainingsgelände (nicht öffentlicher Bereich exkl. Parkplatz) ereignen.  

 

Die zusätzliche Versicherung deckt Schäden ab, die nicht durch die eigene Versicherung 

abgedeckt sind. 

 

Die Haftpflicht deckt Schäden gegenüber Dritten gemäß gesetzlicher 

Mindestdeckungssummen wie folgt ab, insofern diese nicht bereits aus der für das 

Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflicht abgesichert sind: 

- 7,5 Mio. EUR bei Personenschäden 

- 1 Mio. EUR für Sachschäden 

- 50.000 EUR für Vermögensschäden 

 

Fahren ohne Führerschein/ Verkehrsübungsplätze: 
Versichert sind nur Schäden an Dritte insofern die Versicherungsbedingungen erfüllt 

sind:  

- Beifahrer mindestens 21 und 3 Jahre PKW-Führerschein 

- Fahrer mindestens 16 Jahre 

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 

- nur PKW - gültig ist der Zulassungsschein 

- keine Gespanne / Sonstige Fahrzeugtypen 

- keine Mietfahrzeuge / Carsharing 

- nur EU-Kennzeichen / nur reguläre Kennzeichen 

- keine roten Kennzeichen (Überführung) oder Tageszulassungen 

 

Bedingungen / Ausschlüsse: 

 

Die Versicherung ist vor dem Training abzuschließen.  

Pflichtangaben sind Versicherungsobjekt, Marke, Kennzeichen, Fahrer mit Namen und 

Vornamen. 

 

Das zu versicherndes Fahrzeug muss sich in einem verkehrstauglichen Zustand befinden 

und eine gültige technische Abnahme (TÜV) vorweisen können. 
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Die Versicherung beginnt mit Beginn des Trainings und erlischt mit Beendigung. 

 

Nicht mitversichert ist/sind sämtliche Schutzkleidung, nicht fest mit dem Fahrzeug 

verbundenes Material und Verschleißteile wie z.B. Bremsen, Reifen, Unterbodenschutz. 

 

Nicht von der Versicherung erfasst sind Schäden aus der Nichtbefolgung der 

Traineranweisungen, Schäden bei Fahrten zu Modulen und auf Rückfahrtstrecken, oder 

in der Mittagspause. 

 

Nicht inkludiert ist eine Mobiltätsgarantie - Ersatzfahrzeug oder Abschleppdienst 

 

Die Versicherung kann beim Pkw-Drift-Training (Level 1 und 2) sowie beim Motorrad-

Reiseenduro-Training nicht angeboten werden. 

 

Anhänger können nicht versichert werden. 

 

Selbstbeteiligung (SB) / 
Höchstentschädigung (HE) 

je Schadensfall und je 
Kennzeichen: 

MOT: 2.500 EUR SB/ 50.000 EUR HE  

PKW: 1000 EUR SB/ 70.000 EUR HE  

Off-Road: 3.000 EUR SB/ 70.000 EUR HE  

Kleintransporter < 3,5 T: 2.500 EUR SB/ 70.000 EUR HE  

Lkw (nur Zugfahrzeug):5.000 EUR SB/ 100.000 EUR HE  

BUS: 5.000 EUR SB/ 100.000 HE 

 

 

Sonstige  

Selbstbeteiligung (SB) / 
Höchstentschädigung (HE) 

je Schadensfall: 

MOT des FSZ: 500 EUR SB/ 50.000 EUR HE 

PKW des FSZ: 500 EUR SB/ 70.000 EUR HE 

 

Nicht über Allianz:  

PKW via externer Vermieter mit inkludierter Versicherung: 500 EUR SB/ 70.000 EUR HE 

Off-Road FSZ LADA: 500 EUR Eigenbeteiligungsgrenze (SB) je Schadensfall  

 

 


